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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Datum 19910718 

Der Abschlull des nachstehenden Staatsvertrages samt Notenwechsel 
wird genehmigt: 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UND DER UNION DER SOZIALISTISCHEN 
SOWJETREPUBLIKEN UBER DIE FORDERUNG UND DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON 

INVESTITIONEN 

DIE REPUBLIK bSTERREICH UNO DIE UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN, 
im folgenden die "Vertragsparteien" genannt, 

IN OEM BESTREBEN, gOnstige Voraussetzungen fOr Investitionen von Investoren einer Vertragspartei 
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu schaffen, 

UNTER BEROCKSICHTIGUNG, dar.. die F6rderung und der gegenseitige Schutz dieser Investitionen 
die Entwicklung der fOr beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit auf den Gebieten von Handel und 
Wirtschaft sowie Wissenschaft und Technik f6rdern wird, 

SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN: 

Artikel1 

(1) In diesem Abkommen 

a) umfar..t der Begriff "Investition" aile Arten von Verm6genswerten, die ein Investor einer 
Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei in Obereinstimmung mit deren 
Gesetzgebung veranlagt, und zwar insbesondere: 

i) Gebaude, Anlageverm6gen, AusrOstung und andere materielle Werte; - Eigentum sowie 
sonstige dingliche Rechte, wie Pfandrechte, Nutzungsrechte und andere Rechte, die 
Verpflichtungen sichern; 

ii) Anteilsrechte und andere Formen von Beteiligungen; 
iii) AnsprOche auf Geld, das zur Schaffung wirtschaftlicher Werte gegeben wurde, oder auf 

eine Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat; - Urheberrechte, gewerbliche 
Schutzrechte wie Erfinderrechte, Handelsmarken, gewerbliche Muster und Modelle, 
Gebrauchsmuster, Handelsnamen sowie technische Verfahren und Know-how; 

iv) Rechte zur AusObung einer wirtschaftlichen Tatigkeit auf Grund einer Ermachtigung zur 
Aufsuchung und Gewinnung von Naturschatzen; 

b) bezeichnet der Begriff "Investor" 
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i) in bezug auf die Republik Osterreich jede natlirliche Person, die die Staatsangehorigkeit 
der Republik Osterreich besitzt und jede juristische Person oder Personengesellschaft des 
Handelsrechtes, die in Obereinstimmung mit der Gesetzgebung der Republik Osterreich 
gegrOndet wurde und ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Republik Osterreich hat, welche 
jeweils im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tiitigt; 

ii) in bezug auf die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken jede Person, die in 
Obereinstimmung mit der Gesetzgebung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tiitigt; 

c) umfar.,t der Begriff "Ertriige" Betriige, die eine Investition erbringt oder erbringen konnte, 
insbesondere in Form von Gewinnen, Tantiemen, Dividenden, Zinsen, Zahlungen aus 
Lizenzen, Provisionen, Zahlungen fOr technische Hilfe und technische Serviceleistungen sowie 
andere Entgelte; 

d) bezeichnet der Begriff "Enteignung" eine Verstaatlichung oder jede sonstige MaBnahme mit 
einer der Enteignung gleichkommenden Wirkung einer Vertragspartei gegen die Investition 
eines Investors der anderen Vertragspartei. 

(2) Dieses Abkommen erstreckt sich auf das Hoheitsgebiet der Republik Osterreich und auf das 
Hoheitsgebiet der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sowie die Wirtschaftszone und 
den Kontinentalschelf, die sich Ober die Territorialgewiisser der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken hinaus erstrecken und Ober die sie in Obereinstimmung mit dem Volkerrecht 
Souveriinitiitsrechte und Jurisdiktion zum Zwecke der Erkundung, des Abbaus und des 
Schutzes von Bodenschiitzen ausObt. 

Artikel2 

(1) Jede der Vertragsparteien fordert in Obereinstimmung mit ihrer Gesetzgebung in ihrem 
Hoheitsgebiet Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei, liiBt diese Investitionen 
zu und behandelt sie in jedem Fall gerecht und billig. 

(2) Investitionen und ihre Ertriige genier.,en den vollen Schutz dieses Abkommens. Die 
Erweiterung oder Veriinderung einer Investition hat in Obereinstimmung mit der Gesetzgebung 
jener Vertragspartei zu, erfolgen, in deren Hoheitsgebiet die Investition getiitigt wurde. 

Artikel3 

(1) Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich, in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von Investoren 
der anderen Vertragspartei nicht weniger gOnstig zu behandeln als Investitionen von 
Investoren eines driUen Staates. 

(2) Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich, in ihrem Hoheitsgebiet die Betiitigung von 
Investoren der anderen Vertragspartei in bezug auf eine Investition nicht weniger gOnstig zu 
behandeln als die Betiitigung von Investoren eines dritten Staates. 

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens konnen nicht dahingehend ausgelegt werden, dar., sie 
eine der Vertragsparteien verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei oder deren 
Investitionen Priiferenzen oder Vorteile einzuriiumen, die die erste Vertragspartei Investoren 
eines dritten Staates oder deren Investitionen gewiihrt oder in Zukunft gewiihren wird auf der 
Grundlage 

a) eines internationalen Vertrages betreffend eine Freihandelszone, eine Zollunion, einen 
gemeinsamen Markt, eine Organisation fOr gegenseitige Wirtschaftshilfe, oder eines vor der 
Unterzeichnung dieses Abkommens in Kraft getretenen internationalen Abkommens, das 
vergleichbare Bestimmungen vorsieht, wie sie den Mitgliedern der genannten Organisation 
von einer Vertragspartei gewiihrt werden, 

b) eines internationalen Abkommens, einer Vereinbarung oder innerstaatlichen Rechtsvorschrift 
Ober Steuerfragen, 

c) einer Vereinbarung zur Erleichterung des Grenzverkehrs. 
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Artikel4 

(1) Keine der Vertragsparteien ergreift Mal1nahmen zur Enteignung einer Investition, die in ihrem 
Hoheitsgebiet von einem Investor der anderen Vertragspartei geUitigt wurde, ausgenommen 
im 6ffentlichen Interesse. Dabei werden die genannten Mal1nahmen unter Einhaltung der in 
diesem Hoheitsgebiet geltenden Gesetzgebung und gegen Bezahlung einer Entschadigung 
durchgefOhrt. Solche Mal1nahmen dOrfen keinen diskriminierenden Charakter haben, und die 
Entschadigung mul1 ohne unbegrOndete VerzOgerung geleistet werden. FOr den Fall, dal1 die 
Entschadigung vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Entscheidung Ober ihr Ausmal1 nicht 
innerhalb einer dreimonatigen Frist bezahlt wird, mOssen vom Zeitpunkt des Ablaufens dieser 
Frist bis zum Zeitpunkt der Zahlung, entsprechend dem bankmal1igen Zinssatz jener 
Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Investition getatigt wurde, Zinsen berechnet werden. 
Die Entschadigung mul1 vom Hoheitsgebiet der einen Vertragspartei in das Hoheitsgebiet der 
anderen Vertragspartei in frei konvertierbarer Wahrung transferierbar sein. 

(2) Die Entschadigung mul1 dem realen Wert der Investition unmittelbar vor dem Zeitpunkt 
entsprechen, in dem die tatsachliche Mal1nahme der Enteignung gesetzt oder die 
bevorstehende Enteignung bekannt wurde. 

(3) Der Investor hat das Recht auf OberprOfung der H6he und der Zahlungsmodalitaten der 
Entschadigung durch das zustandige Organ der Vertragspartei, welche die Mal1nahme der 
Enteignung gesetzt hat, oder durch ein internationales Schiedsgericht gemal1 Artikel 7 dieses 
Abkommens. 

(4) Die Bestimmungen der Absatze 1,2 und 3 finden auch Anwendung sowohl auf 
Investitionsertrage als auch auf jene Erl6se, die dem Investor im Zusammenhang mit einer 
teilweisen oder vollstandigen Liquidation oder Veraul1erung der Investition zustehen. 

Artikel5 

(1) Jede der Vertragsparteien gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei ohne 
ungebOhrliche Verziigerung den Transfer in frei konvertierbarer Wahrung von Zahlungen im 
Zusammenhang mit Investitionen, und zwar insbesondere von: 

a) Investitionsertragen; 
b) ROckzahlungen auf Grund von AnsprOchen auf Geld, das zur Schaffung wirtschaftlicher Werte 

gegeben wurde; 
c) Erl6sen, die der Investor im Zusammenhang mit der teilweisen oder vollstandigen Liquidation 

oder Veraul1erung seiner Investition erzielt hat; 
d) einer in Artikel 4 Absatz 1 dieses Abkommens vorgesehenen Entschadigung. 

(2) Die in diesem Artikel vorgesehenen Oberweisungen erfolgen zu den Wechselkursen, die am 
Tage der Oberweisung gelten. 

(3) Der Wechselkurs und die BankgebOhren werden von dem jeweiligen Bankensystem im 
Hoheitsgebiet jeder der Vertragsparteien festgelegt. Die BankgebOhren werden gerecht und 
angemessen sein. 

Artikel6 

Leistet eine der Vertragsparteien oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution ihrem Investor 
Zahlungen auf Grund einer Garantie fOr eine Investition im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, 
so erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte des Investors der erstgenannten 
Vertragspartei aus Artikel 7 Absatz 2 dieses Abkommens und der Rechte der erstgenannten 
Vertragspartei aus Artikel 8 Absatz 1 dieses Abkommens, die Obertragung der Rechte oder AnsprOche 
dieses Investors kraft Gesetzes oder auf Grund eines Rechtsgeschaftes auf die erstgenannte 
Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution an. FOr den Transfer der an die 
betreffende Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution auf Grund der Obertragenen 
AnsprOche zu leistenden Zahlungen gelten Artikel 4 und Artikel 5 dieses Abkommens sinngemal1. 
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Artikel7 

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen einer der Vertragsparteien und einem Investor der 
anderen Vertragspartei, die die H6he oder die Zahlungsmodalitaten einer Entschiidigung 
gemaB Artikel 4 dieses Abkommens sowie den Transfer von Zahlungen gemaB Artikel 5 
dieses Abkommens betreffen, werden auf dem Verhandlungswege beigelegt. 

(2) Wenn eine solche Meinungsverschiedenheit nicht auf diese Weise innerhalb von drei Monaten 
vom Zeitpunkt der schriftlichen Mitteilung einer der beiden Streitparteien an die andere 
Streitpartei beigelegt werden kann, so kann sie auf Antrag des Investors dem Schiedsgericht 
der Stockholmer Handelskammer oder einem Ad-hoc-Schiedsgericht entsprechend der 
Schiedsgerichtsordnung der UNCITRAL unterbreitet werden. 

(3) Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen auf der Grundlage 

der Bestimmungen dieses Abkommens; 
der Gesetzgebung der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Investition getatigt wurde; 
der allgemein anerkannten Grundsatze und Regeln des V6lkerrechtes. 

(4) Die Entscheidung ist endgOltig und bindend fOr beide Streitparteien. Jede der Vertragsparteien 
stellt die Anerkennung und Durchsetzung von SchiedssprOchen in Obereinstimmung mit ihren 
einschlagigen Rechtsvorschriften sicher. 

Arlikel8 

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien hinsichtlich der Interpretation und 
Anwendung dieses Abkommens werden auf dem Verhandlungswege gel6st. Die 
Vertragsparteien sind bestrebt, Schwierigkeiten, die sich bei der Anwendung dieses 
Abkommens ergeben, im gegenseitigen Einvernehmen zu beseitigen. 

Wenn die Meinungsverschiedenheit auf diese Weise nicht beigelegt werden kann, so wird sie 
auf Verlangen einer Vertragspartei einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(2) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet. Die Vertragsparteien bestellen je ein Mitglied 
des Schiedsgerichtes; als Vorsitzender des Gerichtes wird von den beiden Mitgliedern 
gemeinsam ein StaatsbOrger eines dritlen Staates bestellt. Die Mitglieder des 
Schiedsgerichtes sind innerhalb von zwei Monaten, der Vorsitzende des Schiedsgerichtes 
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt zu bestellen, in dem eine der Vertragsparteien 
ihre Absicht erklart hat, die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Wenn die in Absatz 2 angegebenen Fristen nicht eingehalten werden, so kann sich mangels 
einem anderen Obereinkunftjede Vertragspartei an den Prasidenten des Internationalen 
Gerichtshofes mit dem Ersuchen wenden, die notwendigen Bestellungen vorzunehmen. 

(4) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Diese Entscheidung ist bindend. Jede 
Vertragspartei tragt die Kosten, die mit der Tatigkeit des von ihr bestellten Mitgliedes des 
Schiedsgerichtes verbunden sind; die Kosten, die mit der Tatigkeit des Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes verbunden sind, sowie die Obrigen Kosten tragen die Vertragsparteien zu 
gleichen Teilen. In allen anderen Fragen bestimmt das Schiedsgericht seine 
Verfahrensordnung selbst. 

Arlikel9 

Dieses Abkommen findet auf aile Investitionen Anwendung, die seit dem 1. Janner 1956 getatigt 
wurden oder die nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens getatigt werden. 

Arlikel10 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und tntl am ersten Tag des dritlen Monats, der dem 
Monat folgt, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht wurden, in Kraft. 
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(2) Dieses Abkommen wird fOr eine Frist von fOnfzehn Jahren geschlossen. Wenn keine der 
Vertragsparteien zw61f Monate vor Ablauf der angefOhrten fOnfzehnjahrigen Frist auf 
diplomatischem Wege eine schriftliche Erklarung Ober seinen Wunsch, das Abkommen zu 
kOndigen, abgibt, wird dieses so lange in Kraft bleiben, bis eine der Vertragsparteien es mit 
zw61fmonatiger KOndigungsfrist aufkOndig!. 

(3) Hinsichtlich der Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Mitteilung Ober 
die Beendigung der GOltigkeit dieses Abkommens getatigt wurden, bleiben die Bestimmungen 
der Artikel 1 bis 9 dieses Abkommens weitere fOnfzehn Jahre nach diesem Zeitpunkt in Kraft. 

GESCHEHEN zu Moskau, am 8. Februar 1990, in zwei Urschriften, jede in deutscher und russischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermail.en authentisch is!. 

FOr die Republik Osterreich: 

Dr. Wolfgang SchOssel 

FOr die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken: 

DER BUNDESMINISTER FOR 
WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Moskau, am 8. Februar 1990 

Sehr geehrter Herr Minister! 

W. S. Pawlow 

Anlail.lich der am heutigen Tage erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik 
Osterreich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Ober die F6rderung und den 
gegenseitigen Schutz von Investitionen beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen: 

Die Bestimmungen dieses Abkommens k6nnen nicht dahingehend ausgelegt werden, dail. sie eine der 
Vertragsparteien verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei oder deren Investitionen 
Praferenzen oder Vorteile einzuraumen, die die erste Vertragspartei Investoren eines dritten Staates 
oder deren Investitionen auf der Grundlage der in einem Investitionsschutzabkommen vorgesehenen 
Inlandergleichbehandlung gewahrt oder in Zukunft gewahren wird. 

Ich beehre mich Sie zu bitten, Ihr Einverstandnis hiezu zu geben und die angefOhrten Bestimmungen 
gleichzeitig als integrierenden Bestandteil dieses Abkommens betrachten zu wollen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung. 

Dr. Wolfgang SchOssel 
Bundesminister fOr wirtschaftliche Angelegenheiten 

Herrn 
W.S. Pawlow 
Finanzminister der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Moskau 

(Obersetzung) 
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DER FINANZMINISTER DER UNION DER 
SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN 

Moskau, am 8. Februar 1990 

Sehr geehrter Herr Minister! 

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Schreibens vom 8. Februar 1990 folgenden Inhalts zu 
bestatigen: 

"Sehr geehrter Herr Minister! 

Anlai1lich der am heutigen Tage erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik 
Osterreich und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Ober die Ferderung und den 
gegenseitigen Schutz von Investitionen beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen: 

Die Bestimmungen dieses Abkommens kennen nicht dahingehend ausgelegt werden, dai1 sie eine der 
Vertragsparteien verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei oder deren Investitionen 
Praferenzen oder Vorteile einzuraumen, die die erste Vertragspartei Investoren eines dritlen Staates 
oder deren Investitionen auf der Grundlage der in einem Investitionsschutzabkommen vorgesehenen 
Inlandergleichbehandlung gewahrt oder in Zukunft gewahren wird. 

Ich beehre mich Sie zu bitten, Ihr Einverstandnis hiezu zu geben und die angefOhrten Bestimmungen 
gleichzeitig als integrierenden Bestandteil dieses Abkommens betrachten zu wollen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung." 

Hiemit habe ich die Ehre, Ihnen mein Einverstandnis zu den in Ihrem Brief angefOhrten Bestimmungen 
zu geben und auch dahingehend, dai1 diese Bestimmungen als integrierender Bestandteil des 
Abkommens zu betrachten sind. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung. 

W. S. Pawlow 
Finanzminister der UdSSR 

Herrn 
Dr. Wolfgang SchOssel 
Bundesminister fOr wirtschaftliche Angelegenheiten Wien 

Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 28. Juni 1991 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemai1 seinem Art. 
10 Abs. 1 mit 1. September 1991 in Kraft. 

Vranitzky 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien
3

2 III   2

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 12. Jänner 1998 Teil III

4. Kundmachung: Die zwischen der Republik Österreich und der Republik Tadschikistan geltenden
bilateralen Verträge

4. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend die zwischen der Republik Österreich
und der Republik Tadschikistan geltenden bilateralen Verträge

Gemäß § 2 Abs. 5 Z 5 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996 (BGBlG), BGBl.
Nr. 660, wird kundgemacht:

Auf Grund einer einvernehmlichen Prüfung des bilateralen Vertragsbestandes zwischen der Republik
Österreich und der Republik Tadschikistan durch die zuständigen Stellen beider Staaten wurde
festgestellt, daß auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts die im folgenden
angeführten bilateralen Verträge zum 9. September 1991, dem Tag der Staatennachfolge der Republik
Tadschikistan in das betreffende Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, im Verhältnis zwischen der
Republik Österreich und der Republik Tadschikistan in Kraft standen und seither von den zuständigen
Behörden im Rahmen der Rechtsordnungen beider Länder angewendet werden:

1. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Luftverkehr
Wien, 2. Juli 1968 (BGBl. Nr. 295/1968 idF BGBl. Nr. 203/1989)

2. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken betreffend das Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen
Wien, 11. März 1970 (BGBl. Nr. 112/1972)

3. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Einkommens und des Vermögens samt
Notenwechsel
Wien, 10. April 1981 (BGBl. Nr. 411/1982)

4. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Rechtsschutz gewerblichen Eigentums
Wien, 10. April 1981 (BGBl. Nr. 194/1982)

5. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken über die frühzeitige Benachrichtigung bei einem nuklearen
Unfall und den Informationsaustausch über Kernanlagen
Moskau, 12. September 1988 (BGBl. Nr. 130/1990)

6. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
Moskau, 8. Februar 1990 (BGBl. Nr. 387/1991).

Klima
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